
12. Antrags- und Bewilligungsverfahren

12.   Antrags- und Bewilligungsverfahren 

12.1  

Das Darlehen ist vor Baubeginn oder vor Abschluss des Vertrages über den Erwerb bei der örtlich 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde zu beantragen. Dabei ist der dort erhältliche Vordruck Stabau I a zu 
verwenden.

12.2  

Die Kreisverwaltungsbehörde prüft die Fördervoraussetzungen und entscheidet über den Antrag. Dabei ist 
die BayernLabo einzubeziehen, wenn eine frühzeitige Beurteilung aus bankmäßiger Sicht geboten 
erscheint. Liegen die Fördervoraussetzungen vor, so erteilt die Kreisverwaltungsbehörde im Rahmen der 
verfügbaren Mittel den Bewilligungsbescheid und leitet ihn an die BayernLabo zu dessen umgehender 
Versendung zu.

12.3  

Für die Ausreichung und Verwaltung der Darlehen ist die BayernLabo zuständig. Dieser obliegen dabei 
insbesondere die folgenden Aufgaben:

–  bankmäßige Prüfung der Bonität des Bauherrn oder Erwerbers und der Lastenberechnung,
 
–  Abschluss des Darlehensvertrages,

 
–  Sicherung des Darlehens.

 
12.4  

Ergeben sich bei der Prüfung Bedenken gegen die Lastenberechnung, Finanzierung oder 
Darlehenssicherung oder allgemein gegen die Förderfähigkeit des Vorhabens oder des Bauherrn 
(Erwerbers), hat die BayernLabo die Kreisverwaltungsbehörde zu benachrichtigen.

12.5  

Das Darlehen wird in der Regel nach Baufortschritt ausgezahlt; das Nähere wird im Bewilligungsbescheid 
bestimmt.


